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	Übersicht: Schadenersatz für private Gegenstände im Dienst

	Haftung von Schülern
	Haftung der Schule
	Keine Haftung

	Keine Haftung bis zur Vollendung des 7. Lebensjahrs (§ 828 Abs. 1 BGB); es gilt das Haftungsprivileg, wonach der Schüler zwischen 7 und 10 Jahren per Gesetz von der Haftung freigestellt ist (vgl. § 828 Abs. 2 BGB).
	Dienstliche Anweisung zur Benutzung privater Gegenstände führt bei Beschädigung zum Schadenersatz.
	Kein Schadenersatz, wenn trotz vorhandener dienstlicher Geräte private Geräte im Unterricht genutzt werden und diese zu Schaden kommen. Es besteht kein Schadenersatzanspruch.

	Eingeschränkte Haftung von Schülern zwischen 7 und 18 Jahren entsprechend ihrer Einsichtsfähigkeit
	Auch wenn die Nutzung privater Gegenstände im Unterricht zwar nicht angewiesen, aber dennoch geduldet wird, kann das zu einer Schadenersatzpflicht führen.
	Grundsätzlich gilt: Schäden an privat eingebrachten Geräten trägt in der Regel der Eigentümer selbst.
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